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Weitere aktuelle Informationen sind im Internet 
abrufbar unter www.vdi.de/2292. 

Einleitung 
Bei der Produktion von Kühlgeräten wurden bis in 
die 1990er-Jahre in der Regel die Fluorchlorkoh-
lenwasserstoffe (FCKW) R12 als Kältemittel für 
den Kältemittelkreislauf und R11 (in geringen 
Mengen auch R12) als Treibmittel für das Isolati-
onsmaterial (meist PUR-Schaum) verwendet. Die-
se Kälte- und Treibmittel haben aufgrund ihrer 
Chlorbestandteile ein hohes ozonschichtschädi-
gendes Potenzial (ODP). Deshalb wurde der Ein-
satz dieser Stoffe für die Produktion von Kühlgerä-
ten in Deutschland zum 01.01.1995 durch die 

FCKWHalonVerbV 1) verboten. Während einer 
Übergangszeit wurden zunächst teilfluorierte Koh-
lenwasserstoffe (H-FKW, z. B. R134a oder R141b) 
eingesetzt. Diese chlorfreien Kälte- und Treibmit-
tel verfügen allerdings, wie die chlorhaltigen Käl-
te- und Treibmittel, über sehr hohe Treibhauspo-
tenziale (GWP). 
Die heute bei der Produktion von Kühlgeräten 
eingesetzten halogenfreien Kohlenwasserstoffe 
(z. B. R600a als Kältemittel im Kältemittelkreis-
lauf und Pentane im Isolationsmaterial) tragen 
nicht mehr zum Abbau der Ozonschicht bei und 
haben auch ein geringes Treibhauspotenzial. Je-
doch sind diese Kohlenwasserstoffe Vorläufersub-
stanzen für die Bildung von bodennahem Ozon. 
Zudem geht von ihnen eine Brand- und Explosi-
onsgefahr aus. 
Außer in Kühlgeräten wurden auch in anderen 
Wärmeübertrager-Geräten (siehe Abschnitt 5.1) 
halogenhaltige Kälte- und Treibmittel eingesetzt. 
Aufgrund der langen Gebrauchsdauer der Kühlge-
räte und anderer Wärmeübertrager-Geräte fallen 
noch erhebliche Mengen an Wärmeübertrager-
Geräten mit halogenhaltigen Kälte- und Treibmit-
teln zur Entsorgung an. Außerdem werden auch 
heute noch Wärmeübertrager-Geräte (z. B. Wär-
mepumpentrockner, Klimageräte, Wärmepumpen) 
hergestellt, die H-FKWs (z. B. R32, R134a, 
R407c, R410) enthalten. 
Das oberste Ziel bei der Kühlgeräteentsorgung ist 
die kontrollierte Ausschleusung und ordnungsge-
mäße Entsorgung dieser umweltkritischen Stoffe 
(Ozonschichtzerstörung, Treibhauseffekt) und 
somit die Vermeidung von deren Freisetzung. 
Gemäß den Angaben des statistischen Bundesamts 
[1] wurden im Jahr 2021 mehr als 190 000 Tonnen 
Wärmeüberträger (Geräte der Kategorie 1 gemäß 
ElektroG) gesammelt und behandelt. Davon wur-
den mehr als 162 000 Tonnen recycelt, was einer 
Recyclingquote von über 85,5 % entspricht.  
Anmerkung:  Neben den in dieser Richtlinie behandelten 
Wärmeübertrager-Geräten (siehe Abschnitt 5.1) beinhaltet die 
Kategorie 1 gemäß ElektroG weitere Geräte (z. B. auch Ölra-
diatoren). 

1 Anwendungsbereich 
Die Richtlinie beschreibt den Stand der Technik 
von Anlagen zur Behandlung von Wärmeübertra-
ger-Geräten einschließlich der zugehörigen Neben-
einrichtungen zum Umschlag und zur zeitweiligen 
Lagerung. Sie beschreibt insbesondere Maßnah-
————— 
1) Die FCKWHalonVerbV wurde im Jahre 2006 durch die 

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 und in Ergänzung natio-
nal durch die ChemOzonSchichtV ersetzt. 
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men und Einrichtungen zur Minderung von Emis-
sionen bei Behandlung, Lagerung und Umschlag. 
Anmerkung:  Zu den hier betrachteten Wärmeübertrager-
Geräten gehören u. a. Kühlgeräte, Gefriergeräte, Geräte zur 
automatischen Abgabe von Kaltprodukten, Klimageräte, 
Entfeuchter, Wärmepumpen, Wärmepumpentrockner und 
sonstige Wärmeübertrager-Geräte, bei denen andere Flüssig-
keiten als Wasser für die Wärmeübertragung verwendet wer-
den, sowie Kühl-/Gefriergeräte mit thermoelektrischer Kälte-
maschine, bei denen für die Isolation halogenhaltige Treibmit-
tel eingesetzt werden. Sie können aus privaten Haushalten 
oder von anderen Nutzern als privater Haushalte (im Sinne des 
ElektroG) stammen. 

Nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fallen  
• die Behandlung, Lagerung und Umschlag von

Wärmeübertrager-Geräten, die Wasser, wasser-
freies Ammoniak oder CO2 als Kältemittel und
zusätzlich keine Isolationsmaterialien, die mit
halogenhaltigen und/oder KW-haltigen Treib-
mittel geschäumt wurden, enthalten,

• ölgefüllte Radiatoren,
• in Transportkälte- und Tiefkühlfahrzeugen fest-

installierte Kälteanlagen (sogenannte „mobile“
Kälteanlagen) und
Anmerkung:  Wärmeübertrager-Geräte wie Kühl-/Gefrier-
geräte, Klimaanlagen etc. gelten in der Regel als „orts-
fest“, da sie während des Betriebs im Normalfall nicht in
Bewegung sind (siehe Art. 2. Absatz 23 VO (EU)
Nr. 517/2014). Kälteanlagen in Tiefkühlfahrzeugen gelten
dagegen als „mobile“ Anlagen, auch wenn sie in dem
Fahrzeug „fest installiert“ sind, da sie während des Be-
triebs im Normalfall in Bewegung sind (siehe Art. 2 Ab-
satz 24 VO (EU) Nr. 517/2014 sowie Frage Nr. 1.8 der
entsprechenden FAQs des Umweltbundesamts [19]).

• ortsfeste Großanlagen.
Anmerkung:  Die VDI-Richtlinie gilt jedoch für Geräte,
die nicht speziell als Teil einer ortsfesten Großanlage kon-
zipiert und darin eingebaut sind.

Bei der Behandlung dieser Geräte und Anlagen 
sollten die grundsätzlichen Anforderungen dieser 
VDI-Richtlinie trotzdem berücksichtigt werden. 
Die Erfassung der Wärmeübertrager-Geräte ist 
grundsätzlich nicht Gegenstand dieser Richtlinie. 
Die ordnungsgemäße Erfassung (das heißt Samm-
lung und Rücknahme) ist jedoch eine Grundvoraus-
setzung für die ordnungsgemäße Behandlung von 
Wärmeübertrager-Geräten. In Tabelle 8 werden 
deshalb auch bezüglich der Erfassung wesentliche 
Ursachen für mögliche Emissionen sowie allge-
meine, präventive und akute Maßnahmen zur 
Vermeidung oder Minimierung dieser Emissionen 
aufgeführt. 
Es wird empfohlen, auch andere Abfälle (siehe 
Abschnitt 5.3), die halogenierte Treibmittel enthal-
ten können (z. B. Isolationspaneele, Kühlboxen, 

Warmwasserboiler), in den betrachteten Anlagen 
zu behandeln. 
Anmerkung:  Dabei sind die Vorgaben bezüglich bromierter 
Flammschutzmittel gemäß Verordnung (EU) 2019/1021 
(POP-Verordnung) und POP-Abfall-ÜberwV zu beachten. 

Die Richtlinie wendet sich an Planer, Hersteller 
und Betreiber solcher Anlagen sowie die zuständi-
gen Prüfinstitute und Behörden. 
Anmerkung:  Zur besseren Lesbarkeit wird für alle im Sinne 
des Anwendungsbereichs zu behandelnde Abfälle der Sam-
melbegriff „Input“ verwendet. Als Sammelbegriff für alle 
betrachteten Gerätetypen wird der Begriff „Wärmeübertrager-
Gerät“ verwendet. 
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